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A. EINSTELLUNG DER IM BEBAUUNGSPLANVERFAHREN NR. 58 „GEWERBEGEBIET WELLENDORF“ 1. ÄNDERUNG VORGETRAGENEN EIGEN-
TÜMERINTERESSEN 

 
1. Bürger/in aus dem Plangebiet 

vom 04.01.2024 

 

 
Aus der frühzeitigen Beteiligung des Verfahrens zum Bebauungsplan Nr. 58 „Gewerbe-
gebiet Wellendorf“ 1. Änderung 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehende Stellungnahme wurde im Rahmen des Verfahrens zum Be-
bauungsplan Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ 1. Änderung eingereicht. Auf-
grund der Zweiteilung – Fortführung Änderung im nördlichen Bereich und Teil-
aufhebung im südlichen Bereich – befinden sich die Liegenschaften des Ein-
wenders / der Einwenderin nunmehr im Bereich der Teilaufhebung, sodass die 
Stellungnahme in dieses Verfahren eingestellt wird. 

Als Planbetroffene/r besitzt der/die Einwender/in grds. ein schutzwürdiges Ver-
trauen darauf, dass die ortsrechtlichen Festsetzungen des Plans nicht ohne Be-
rücksichtigung ihrer Belange geändert werden. Im Rahmen der planerischen Ab-
wägung muss das private Interesse am Erhalt der bestehenden baulichen Nut-
zungsrechte mit den öffentlichen Interessen an der gewollten städtebaulichen 
Neuordnung abgewogen werden. (Vgl. OVG NRW vom 09.10.2017 – 2 D 98 / 
15.NE). Auf einen Fortbestand einer nunmehr über 40 Jahre alten Planung be-
steht allerdings kein Rechtsanspruch, wohl jedoch an die sachgerechte Abwä-
gung. 

Der Planung liegen unterschiedliche Interessen zugrunde. Dieses sind insb.: 

1. Interessen des Eigentümers / der Eigentümer in 

• Fortführung der bisher ausgeübten Nutzungen (Tischlerei und 
Wohnnutzung) 

• Erhalt der bestehenden Baurechte um Bebauungsmöglichkei-
ten auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen zu erhalten 

• Erhalt des Grundstücks-/Verkehrswertes 

2. Gemeindliche Interessen 

• Beseitigung einer geplanten „Gemengelage“ mit dem Ziel, die 
faktisch seit „jeher“ vorhandenen Nutzungen zu erhalten  

• Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung (gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse sowie Verkehrssicherheit) 
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• Umweltschutz (Vermeidung von nachteiligen Umweltauswir-
kungen und Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes) 

• Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch eine bedarfsge-
rechte Neuverortung von Bauflächen im Rahmen der FNP-Neu-
aufstellung  

3. Gesamtgesellschaftliche Interessen 

• Umwelt- und Klimaschutz (Erhalt von wertvollen Landschafts-
elementen, Kaltluftentstehungsflächen, Lebensräumen für 
Flora und Fauna, natürlichen Bodenfunktionen etc.) 

• Nahrungsmittelsicherheit (Erhalt von Landwirtschaftsflächen) 

4. Anwohnerinteressen 

• Gewährleistung gesunder Wohnverhältnisse und Verbesse-
rung der Geruchs- und Geräuschbelastung  

Aufgabe der Gemeinde ist es, die städtebauliche Ordnung zu leiten und die sich 
divergierenden Interessen gegeneinander und untereinander abzuwägen.  

Mit Inkrafttreten dieser Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 58 „Gewerbe-
gebiet Wellendorf“ werden sämtliche Festsetzungen für den Geltungsbereich 
aufgehoben. Damit wird die tatsächlich vorhanden (landwirtschaftliche) Nutzung 
in diesem Bereich dauerhaft gesichert und sind Vorhaben innerhalb des Gel-
tungsbereiches zukünftig nach § 35 BauGB zu beurteilen. Für den/die im Plan-
gebiet liegende/n Eigentümer/in und seiner/ihrer Nutzungen hat dies zur Folge, 
dass gem. § 35 Abs. 4 Nr. 5 BauGB die Erweiterung eines Wohngebäudes auf 
bis zu höchstens zwei Wohnungen unter folgenden Voraussetzungen grds. 
möglich ist: 

• das Gebäude ist zulässigerweise errichtet worden, 

• die Erweiterung ist im Verhältnis zum vorhandenen Gebäude und unter 
Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse angemessen und 

• bei der Errichtung einer weiteren Wohnung rechtfertigen Tatsachen die 
Annahme, dass das Gebäude vom bisherigen Eigentümer oder seiner 
Familie selbst genutzt wird, 

und bauliche Erweiterungen eines zulässigerweise errichteten gewerblichen Be-
triebes gem. § 35 Abs.4 Nr. 6 BauGB grds. möglich sind, wenn die Erweiterung 
im Verhältnis zum vorhandenen Gebäude und Betrieb angemessen sind.  
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Mit der Verfolgung der Planungsziele werden die umfassend eingeräumten und 
bisher nicht ausgeschöpften gewerblichen Baurechte auf der Fläche des Eigen-
tümers genommen, gleichzeitig bleiben aber angemessene bauliche Entwick-
lungen gem. § 35 Abs. 4 BauGB möglich.  

Die vorh. Nutzungen wurden vor Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes 
Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ genehmigt. Nutzungsänderungen und bau-
liche Erweiterungen wurden seitdem nicht mehr durchgeführt. Konkrete Erwei-
terungsabsichten wurden nicht vorgetragen und sind nach Kenntnis der Verwal-
tung auch nicht zu erwarten. Mit der Nutzungsaufgabe der Tischlerei Wamhoff 
(Schluchtweg 9) im Jahr 2021 (Abmeldung 08/2023) und der Verpachtung an 
den Tischlereibetrieb Gläßer im Januar 2024 ist -bei Aufrechterhaltung des Ur-
sprungsplanes- die Wohnnutzung für den ehemaligen Betriebsinhaber unzuläs-
sig / wieder auf Bestandsschutz zurückgefallen.  

Durch die Teilaufhebung bleibt mit Nutzungsaufgabe der Tischlerei die Wohn-
nutzung dauerhaft zulässig. Ebenfalls bleibt eine Erweiterung der Wohnnutzung 
sowie des Tischlereibetriebes entsprechend § 35 Abs. 4 BauGB zulässig. Folg-
lich erfährt der/die Eigentümer/in keine unverhältnismäßigen Einschränkungen 
in seiner/ihrer bisher ausgeübten Nutzung.  

Im Falle der Beibehaltung der Baurechte (Staus Quo) ist von einer Flächenver-
äußerung an die nördlich der Teilaufhebung liegenden Flächeneigentümer und 
einer perspektivischen Ausweitung der gewerblichen Nutzung auszugehen. 
Diese Nutzungsintensivierung hätte zur Folge, dass 

• die bestehende Gemengelage aufrecht erhalten würde und Nutzungs-
konflikte mit Blick auf die im Plangebiet und umliegende Wohnnutzung 
(Schluchtweg 9/10 sowie die Wohnnutzung in der Erichshöhe und der 
geplanten Wohnnutzung im Bereich zum Packsholz) bestehen bliebe/ge-
niert/verschärft würde 

• eine (gewerbliche) Verkehrszunahme insb. im Bereich Schluchtweg - und 
je nach Gewerbe auch innerhalb der Ortslagen Wellendorf und Borgloh - 
erfolgen würde und damit eine Konfliktzunahme im Plangebiet wie auch 
außerhalb anzunehmen wäre, da die im Ursprungsplan vorgesehene Er-
schließung nicht umgesetzt wurde und vor dem Hintergrund der tatsäch-
lichen Bebauungsverhältnisse auch nur noch schwerlich umsetzbar wäre 
(sie auch Stellungnahme AI Nr. 50 1. Änderung) 

• eine sehr umfangweiche Flächeninanspruchnahme mit einer Versiege-
lungsrate von 100% und einschließlich Beseitigung sämtlicher 
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Gehölzbestände möglich wäre, die entsprechende nachteilige Umwelt-
auswirkungen mit sich brächte 

• die gemeindlichen und gesamtgesellschaftlichen Interessen nicht ausrei-
chend berücksichtigt würden, da insb. eine bedarfsgerechte Neuveror-
tung von Bauflächen im Rahmen der FNP-Neuaufstellung nicht möglich 
wäre 

Die Rücknahme der im Ursprungsplan umfangreich festgesetzten Bauflächen 
geht unstrittig mit einem geringeren Bodenrichtwert/Verkehrswert einher. Aller-
dings wurde mit der Ursprungsplanung auch ein Wertzuwachs generiert, von 
welchem bis heute kein Gebrauch gemacht wurde und der Gemeinde gewerbli-
che Entwicklungsmöglichkeiten an anderer Stelle nimmt, da hier Flächenkontin-
gente gebunden werden.  

Aufgrund des zunehmenden Nutzungsdrucks und der daraus resultierenden 
Wertsteigerung von Landwirtschaftsflächen verbleibt dem/der Eigentümer/in 
eine Fläche, die weiterhin die seit jeher und tatsächlich ausgeübten Nutzung 
zulässt. Folglich entstehen zwar Verluste im Buchwert, diese dürften jedoch nur 
geringe bis keine Auswirkungen auf den realen Ertrag / das reale Ergebnis ha-
ben. Diesem nachteiligen Effekt stehen aber auch positive Effekte gegenüber, 
da sich die Grundsteuer, die bei einer landwirtschaftlichen Fläche geringer aus-
fällt, als bei einer Baulandfläche, reduziert. 

Mit der Rücknahme wird zum Einen auf die heutigen gesamtgemeindlichen An-
forderungen und Interessen und vom Planungsrecht abweichenden Entwicklun-
gen reagiert, zum Anderen Fehlentscheidungen aus der Vergangenheit (Über-
planung von Wohnnutzung) korrigiert und planerische Gemengelagen beseitigt. 
Dies vermag mit einem Wertverlust bei einem Einzelnen einhergehen, jedoch ist 
die Gemeinde dazu angehalten, einem Planerfordernis nachzukommen und 
kann im Sinne der Sozialbindung eine solche Rücknahme unter Abwägung aller 
privaten und öffentlichen Belange verhältnismäßig sein. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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2. Bürger/in aus dem Plangebiet 

vom 09.01.2024 

 

 
Aus der frühzeitigen Beteiligung des Verfahrens zum Bebauungsplan Nr. 58 „Gewerbe-
gebiet Wellendorf“ 1. Änderung 

 

Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehende Stellungnahme wurde im Rahmen des Verfahrens zum Be-
bauungsplan Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ 1. Änderung eingereicht. Auf-
grund der Zweiteilung – Fortführung Änderung im nördlichen Bereich und Teil-
aufhebung im südlichen Bereich – befinden sich die Liegenschaften des Ein-
wenders / der Einwenderin nunmehr zum Teil im Bereich der Teilaufhebung, 
sodass die Stellungnahme in dieses Verfahren eingestellt wird. 

Als Planbetroffene/r besitzt der/die Einwender/in grds. ein schutzwürdiges Ver-
trauen darauf, dass die ortsrechtlichen Festsetzungen des Plans nicht ohne Be-
rücksichtigung ihrer Belange geändert werden. Im Rahmen der planerischen Ab-
wägung muss das private Interesse am Erhalt der bestehenden baulichen Nut-
zungsrechte mit den öffentlichen Interessen an der gewollten städtebaulichen 
Neuordnung abgewogen werden. (Vgl. OVG NRW vom 09.10.2017 – 2 D 98 / 
15.NE). Auf einen Fortbestand einer nunmehr über 40 Jahre alten Planung be-
steht allerdings kein Rechtsanspruch, wohl jedoch an die sachgerechte Abwä-
gung. 

Der Planung liegen unterschiedliche Interessen zugrunde. Dieses sind insb.: 

1. Interessen des Eigentümers / der Eigentümer in 

• Fortführung der bisher ausgeübten Nutzungen (Wohnnutzung) 

• Erhalt des Grundstücks-/Verkehrswertes 

2. Gemeindliche Interessen 

• Beseitigung einer geplanten „Gemengelage“ mit dem Ziel, die 
faktisch vorhandenen Nutzungen zu erhalten  

• Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung (gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse sowie Verkehrssicherheit) 

• Umweltschutz (Vermeidung von nachteiligen Umweltauswir-
kungen und Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes) 

• Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch eine bedarfsge-
rechte Neuverortung von Bauflächen im Rahmen der FNP-Neu-
aufstellung  
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3. Gesamtgesellschaftliche Interessen 

• Umwelt- und Klimaschutz (Erhalt von wertvollen Landschafts-
elementen, Kaltluftentstehungsflächen, Lebensräumen für 
Flora und Fauna, natürlichen Bodenfunktionen etc.) 

• Nahrungsmittelsicherheit (Erhalt von Landwirtschaftsflächen) 

4. Anwohnerinteressen 

• Gewährleistung gesunder Wohnverhältnisse und Verbesse-
rung der Geruchs- und Geräuschbelastung  

Aufgabe der Gemeinde ist es, die städtebauliche Ordnung zu leiten und die sich 
divergierenden Interessen gegeneinander und untereinander abzuwägen.  

Mit Inkrafttreten dieser Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 58 „Gewerbe-
gebiet Wellendorf“ werden sämtliche Festsetzungen für den Geltungsbereich 
aufgehoben. Damit wird die landwirtschaftliche Nutzung in diesem Bereich dau-
erhaft gesichert und sind Vorhaben innerhalb des Geltungsbereiches zukünftig 
nach § 35 BauGB zu beurteilen. Für den/die im Plangebiet liegende/n Eigentü-
mer/in und seiner/ihrer Nutzungen hat dies zur Folge, dass gem. § 35 Abs. 4 Nr. 
5 BauGB die Erweiterung eines Wohngebäudes auf bis zu höchstens zwei Woh-
nungen unter folgenden Voraussetzungen grds. möglich ist: 

a) das Gebäude ist zulässigerweise errichtet worden, 

b) die Erweiterung ist im Verhältnis zum vorhandenen Gebäude und unter 
Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse angemessen und 

c) bei der Errichtung einer weiteren Wohnung rechtfertigen Tatsachen die 
Annahme, dass das Gebäude vom bisherigen Eigentümer oder seiner 
Familie selbst genutzt wird, 

und bauliche Erweiterungen eines zulässigerweise errichteten gewerblichen Be-
triebes gem. § 35 Abs.4 Nr. 6 BauGB grds. möglich sind, wenn die Erweiterung 
im Verhältnis zum vorhandenen Gebäude und Betrieb angemessen sind. 

Mit der Verfolgung der Planungsziele werden die umfassend eingeräumten und 
bisher nicht ausgeschöpften gewerblichen Baurechte auf der Fläche des Eigen-
tümers genommen, gleichzeitig bleiben aber angemessene bauliche Entwick-
lungen gem. § 35 Abs. 4 BauGB möglich.  

Mit Datum vom 15.11.1990 (Baugenehmigung Nr. 4765/90) wurde unter der An-
nahme, dass sich das Vorhaben im Außenbereich befindet, eine zweite Woh-
nung im Dachgeschoss genehmigt. Eine solche Nutzung wäre gemäß Ur-
sprungsplan jedoch unzulässig gewesen, da das Grundstück in einem 
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festgesetzten Gewerbegebiet liegt und es sich nicht um eine Wohnung für Be-
triebsinhaber, -leiter, Aufsichts- und Bereitschaftspersonen handelt.  

Konkrete Erweiterungsabsichten, insb. gewerblicher Art, wurden nicht vorgetra-
gen und sind nach Kenntnis der Verwaltung auch nicht zu erwarten.  

Mit der Verfolgung der Planungsziele werden zwar die gewerblichen Baurechte 
auf der Fläche des Eigentümers genommen, aber auch die ausgeübte (Wohn-) 
Nutzung, die in einem Gewerbegebiet unzulässig ist, zumindest wenn es sich 
nicht um eine Wohnung für Betriebsinhaber, -leiter, Aufsichts- und Bereitschafts-
personen handelt, dauerhaft ermöglicht. Dieses ist vorliegend der Fall.  

Folglich erfährt der/die Eigentümer/in keine unverhältnismäßigen Einschränkun-
gen in seiner/ihrer bisher ausgeübten Nutzung und steht der „Legalisierung“ der 
Wohnnutzung, mit welcher i. d. R. auch ein höherer Verkehrswert einhergeht, 
dem Verlust der Gewerbefläche gegenüber, sodass voraussichtlich gar kein 
Wertverlust gegeben ist oder der mögliche Wertverlust zumindest reduziert wird.  

Im Falle der Beibehaltung der Baurechte (Staus Quo) ist davon auszugehen, 
dass die auf dem Grundstück faktisch vorhandene Wohnnutzung auch zukünftig 
weiter ausgeübt wird. Mit dem perspektivisch anzunehmenden Eintritt einer ge-
werblichen Bebauung der Flurstücke 100, 102/7 und 102/8 würde/n  

• die bestehende Gemengelage aufrecht erhalten und die auf dem Grund-
stück ausgeübte Wohnnutzung weiter auf den Schutzstatus Gewerbe re-
duziert 

• die Nutzung auf den Bestandsschutz reduziert, sodass bauliche Entwick-
lungen außerhalb einer gewerblichen Nutzung – zu welcher sich das 
Grundstück im Prinzip nur eingeschränkt eignet – unzulässig bleiben 

• eine sehr umfangweiche Flächeninanspruchnahme mit einer Versiege-
lungsrate von 100% und einschließlich Beseitigung sämtlicher Gehölzbe-
stände möglich, die entsprechende nachteilige Umweltauswirkungen mit 
sich brächte 

• die gemeindlichen und gesamtgesellschaftlichen Interessen nicht ausrei-
chend berücksichtigt, da insb. eine bedarfsgerechte Neuverortung von 
Bauflächen im Rahmen der FNP-Neuaufstellung nicht möglich wäre 

Mit der Rücknahme wird zum Einen auf die heutigen gesamtgemeindlichen An-
forderungen und Interessen und vom Planungsrecht abweichenden Entwicklun-
gen reagiert, zum Anderen Fehlentscheidungen aus der Vergangenheit (Über-
planung von Wohnnutzung) korrigiert und planerische Gemengelagen beseitigt. 
Dies vermag mit einem Wertverlust bei einem Einzelnen einhergehen, jedoch ist 
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die Gemeinde dazu angehalten, einem Planerfordernis nachzukommen und 
kann im Sinne der Sozialbindung eine solche Rücknahme unter Abwägung aller 
privaten und öffentlichen Belange verhältnismäßig sein. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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3. Bürger/in aus dem Plangebiet 

vom 24.01.2024 

 

a)  Auszüge aus der frühzeitigen Beteiligung des Verfahrens zum Bebauungsplan Nr. 58 „Ge-
werbegebiet Wellendorf“ 1. Änderung 

 

 

Beschlussvorschlag 

Auf einen Fortbestand einer nunmehr über 40 Jahre alten Planung besteht kein 
Rechtsanspruch, allerdings besitzen Planbetroffene regelmäßig ein schutzwür-
diges Vertrauen darauf, dass die ortsrechtlichen Festsetzungen des Plans nicht 
ohne Berücksichtigung ihrer Belange geändert werden. Im Rahmen der planeri-
schen Abwägung muss das private Interesse am Erhalt der bestehenden bauli-
chen Nutzungsrechte mit den öffentlichen Interessen an der gewollten städte-
baulichen Neuordnung abgewogen werden. (Vgl. OVG NRW vom 09.10.2017 – 
2 D 98 / 15.NE) 

Die Belange und Interessen der Planbetroffenen werden entsprechend der ne-
benstehenden Ausführungen in die Abwägung eingestellt. Die Planungsziele er-
geben sich aus der Begründung, insb. den Kapiteln 3 und 4. 

Die Sorge, dass der Fortbestand des Gewerbestandortes in Gänze in Frage ge-
stellt wird, kann nicht geteilt werden, da im Rahmen der 1. Änderung insg. 1,4 ha 
Industriefläche und 4,5 ha Gewerbefläche ausgewiesen werden. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

b)  

 

Beschlussvorschlag 

Von der Teilaufhebung direkt betroffen ist lediglich das Grundstück 102/7. Die 
anderen nördlich des Plangebietes liegenden Grundstücke sind indirekt durch 
eine geänderte immissionsschutzrechtliche Einstufung betroffen.  

Die Eigentumsverhältnisse werden zur Kenntnis genommen. 
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c)  

 

 

Beschlussvorschlag 

Nebenstehend wird das Tätigkeitsfeld sowie die geplante Betriebsverlagerung 
einschließlich einer möglichen späteren Erweiterung auf die südlich angren-
zende Fläche (Flurstück 102/7), welche im Ursprungsplan als Gewerbegebiet 
mit Schutzpflanzung ausgewiesen ist, beschrieben.  

Für das Verfahren der Teilaufhebung von Bedeutung ist die Rücknahme der 
Baurechte auf dem Flurstück 102/7, da hierdurch die Möglichkeit einer perspek-
tivisch vorgesehene Erweiterung nach Süden genommen wird.  

Gem. der der Einwendung beigefügten Planskizze (s. u.) ist auf dem Flurstück 
102/7 ein Betriebsleiterwohnhaus, eine Garage und ein kleineres Lager vorge-
sehen, welche von Norden aus erschlossen werden sollten. Festzustellen ist, 
dass diese Planung jedoch ohne Befreiung hätte nicht umgesetzt werden kön-
nen, da die Zufahrt innerhalb des festgesetzten Grünstreifens des Bebauungs-
plans Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ liegt (die Breite zwischen Flurstücks-
grenze und Grünstreifen beträgt ca. 1,5 m, wobei hierbei festzuhalten ist, dass 
der Grünstreifen nur mit einer Breite von 8,0 m gezeichnet wurde im Ursprungs-
plan aber mit 10,0 m Breite bemaßt ist). Weiter ist festzustellen, dass die Halle C 
abweichend zur Planung und Genehmigung errichtet und in die geplante Zufahrt 
verschoben wurde, sodass der Eigentümer erstens nicht davon ausgehen 
konnte, dass diese Erschließung genehmigt würde und zweitens er sich seine 
Planung selbst durch abweichende Ausführung verbaut hat.  
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Abb. Plan Zufahrtssituation zum Flurstück 102/7 

Die geänderte Ausführung wurde von der Genehmigungsbehörde mit Datum 
vom 02.04.2025 genehmigt. Dargestellt ist in dieser Genehmigung auch der im 
Änderungsentwurf festgesetzte Grünstreifen. 
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Abb. Lageplan zur Nachtragsgenehmigung  

Damit hat der Einwender unerschlossenes Bauland erworben und wird mit Blick 
auf die Erschließungssituation nicht schlechter gestellt als zuvor – im Gegenteil, 
im Rahmen der Überarbeitung der 1. Änderung wird eine Zuwegung zum Grund-
stück planungsrechtlich als zulässig erklärt.  

In Bezug auf die Rücknahme der Baurechte ist festzustellen, dass der Planung 
unterschiedliche Interessen zugrunde liegen. Dieses sind insb.: 

1. Interessen des Eigentümers / der Eigentümer in 

• Beibehaltung des bisherigen Planungsrechts, um perspektivi-
sche Betriebserweiterungen durchführen zu können 

• Erhalt des Grundstücks-/Verkehrswertes 

2. Gemeindliche Interessen 

• Beseitigung einer geplanten „Gemengelage“ mit dem Ziel, die 
faktisch vorhandenen Nutzungen zu erhalten  
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• Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung (gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse sowie Verkehrssicherheit) 

• Umweltschutz (Vermeidung von nachteiligen Umweltauswir-
kungen und Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes) 

• Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch eine bedarfsge-
rechte Neuverortung von Bauflächen im Rahmen der FNP-Neu-
aufstellung  

3. Gesamtgesellschaftliche Interessen 

• Umwelt- und Klimaschutz (Erhalt von wertvollen Landschafts-
elementen, Kaltluftentstehungsflächen, Lebensräumen für 
Flora und Fauna, natürlichen Bodenfunktionen etc.)  

• Nahrungsmittelsicherheit (Erhalt von Landwirtschaftsflächen) 

4. Anwohnerinteressen 

• Gewährleistung gesunder Wohnverhältnisse und Verbesse-
rung der Geruchs- und Geräuschbelastung  

Aufgabe der Gemeinde ist es, die städtebauliche Ordnung zu leiten und die sich 
divergierenden Interessen gegeneinander und untereinander abzuwägen.  

Mit der Verfolgung der Planungsziele werden die gewerblichen Baurechte auf 
der Fläche des Eigentümers genommen, sodass Möglichkeiten zur Betriebser-
weiterung genommen werden und das skizzierte Vorhaben nicht mehr zulässig 
ist.  

Festzustellen ist, dass es sich bei dem skizzierten Vorhaben im Wesentlichen 
um die Errichtung eines (Betriebs-)Wohnhauses und weniger um eine wirtschaft-
lich notwendige Betriebserweiterung zur Kapazitätserhöhung handelt. So wer-
den die Hallenlagerkapazitäten lediglich um ca. 295 m² erhöht, was bezogen auf 
die genehmigten Hallenkapazitäten von 4.745 m² einer Erhöhung von ca. 6 % 
entspricht, sodass diese Erweiterung nicht für den wirtschaftlichen Erfolg von 
großer Bedeutung sein dürfte. Solche Kapazitätssteigerungen dürften sich be-
reits durch Optimierung betrieblicher Abläufe erzielen lassen.  

Dies zeigt sich auch daran, dass die Grundstücksfläche mit 5.492 m² ca. zur 
Hälfte für das Wohnvorhaben genutzt werden soll und die Erweiterung ggü. der 
bestehenden Betriebsfläche (Flurstücke 105/2 und 102/6) von 18.921 m² damit 
eher gering ausfällt. 
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Da es sich folglich eher um ein Wohnbauvorhaben handelt, für welches grds. 
auch andere Flächen in den Ortsteilen zur Verfügung stehen, lässt sich das Vor-
haben grds. auch an anderer Stelle realisieren. 

Was den Hinweis auf weitere perspektivische Betriebserweiterungen durch Flä-
chenerwerb weiterer Flächen angeht, so ist festzustellen, dass der/die Einwen-
der/in wie eingangs selbst erwähnt über umfangreiche Flächen im Plangebiet 
der 1. Änderung verfügt und diese entsprechend natürlich auch selbst nutzen 
kann, eine Verpachtung und damit Belegung der Flächen liegt in ihrer/seiner 
Hand.  

Der Rücknahme der im Ursprungsplan umfangreich festgesetzten Bauflächen 
geht unstrittig mit einem geringeren Bodenrichtwert/Verkehrswert einher. Aller-
dings wurde mit der Ursprungsplanung auch ein Wertzuwachs generiert, von 
welchem bis heute kein Gebrauch gemacht wurde und der Gemeinde gewerbli-
che Entwicklungsmöglichkeiten an anderer Stelle nimmt, da hier Flächenkontin-
gente gebunden werden.  

Mit der Rücknahme wird zum Einen auf die heutigen gesamtgemeindlichen An-
forderungen und Interessen und vom Planungsrecht abweichenden Entwicklun-
gen reagiert, zum Anderen Fehlentscheidungen aus der Vergangenheit (Über-
planung von Wohnnutzung) korrigiert und planerische Gemengelagen beseitigt. 
Dies vermag mit einem Wertverlust bei einem Einzelnen einhergehen, jedoch ist 
die Gemeinde dazu angehalten, einem Planerfordernis nachzukommen und 
kann im Sinne der Sozialbindung eine solche Rücknahme unter Abwägung aller 
privaten und öffentlichen Belange verhältnismäßig sein. 

Dem Plangeber ist bewusst, dass die Rücknahme der bisher nicht ausgeschöpf-
ten Nutzungsrechte einen eigentumsrechtlich erheblichen und ggf. teilenteig-
nenden Eingriff darstellt. Allerdings erfährt der/die Eigentümer/in keine unver-
hältnismäßigen Einschränkungen in seiner/ihrer bisher ausgeübten Nutzung. 
Diesem nachteiligen Effekt stehen zudem auch positive Effekte gegenüber, da 
sich die Grundsteuer, die bei einer Freifläche geringer ausfällt, als bei einer Bau-
landfläche, reduziert. Das seit nunmehr 40 Jahren bestehende gewerbliche Nut-
zungsrecht wird hierdurch am Standort in Teilen zwar aufgehoben, ist aber nicht 
unverhältnismäßig und unsachgemäß, da es in den 70er Jahren mit wirtschaft-
lichen Allgemeininteressen verbunden war, die bis heute nicht eingetreten sind 
und durch die vorwiegend ansässigen Wohnnutzungen nicht erzielt werden, so-
dass ein Allgemeininteresse am Fortbestand dieser Gewerbeflächenauswei-
sung nicht mehr gegeben ist. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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d)  

 

Beschlussvorschlag: 

Im Rahmen der Weiterbearbeitung wird der südliche Bereich des Bebauungs-
planes Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ aus der 1. Änderung herausgenom-
men. Für diesen und das nebenstehend genannte Wohngründstück erfolgt eine 
Teilaufhebung, sodass Vorhaben hier zukünftig nach § 35 BauGB zu beurteilen 
sind. 

Im Außenbereich werden i. d. R. die Immissionsrichtwerte der Mischgebiete zu-
grunde gelegt. Eine räumliche Trennung erfolgt, soweit möglich durch Festset-
zung von Wald- und Grünfläche.  

Hiermit wird den faktischen Gegebenheiten Rechnung getragen, da es sich bei 
den in der Teilaufhebung liegenden Vorhaben um faktische Außenbereichsvo-
haben handelt, die in den 70er Jahren mit einem Gewerbegebiet überplant wur-
den. Folge dieser Überplanung ist, dass eine planerische „Gemengelage“ ge-
schaffen wurde, in der die Schutzansprüche der in das Plangebiet einbezogenen 
Wohnnutzungen herabgestuft wurden. Da auch nach heutigen Gesichtspunkten 
nicht davon auszugehen ist, dass diese Wohnnutzungen aufgegeben werden, 
sollen sie entsprechend geschützt werden. 

Dem Plangeber ist bewusst, dass hierdurch zukünftig Zwangspunkte für die 
nördlich gelegenen Betriebe geschaffen werden. Ggü. dem Vorentwurf sind 
diese jedoch aufgrund der „Rücknahme“ des Allgemeinen Wohngebietes gerin-
ger und wesentlich weniger einschränkend.  

In der immissionsschutzrechtlichen Gesamtbetrachtung ist festzustellen, dass 
sich durch die Herabstufung des Industriegebietes zum Gewerbegebiet sowie 
die Teilaufhebung des südlichen Bereiches keine unverhältnismäßigen Nut-
zungseinschränkungen für die derzeit ausgeübten Betriebstätigkeiten ergeben. 
Unzumutbare beschränkende Auflagen und Anordnungen sind somit nicht zu 
besorgen.  

In Bezug auf die künftige Entwicklung ist festzuhalten, dass die GRANNEX Re-
cycling-Technik GmbH & Co. KG in Hilter bereits durch die bestehende Geruch-
süberschreitung auf den westlich des Schluchtwegs gelegenen Betriebsflächen 
begrenzt ist. In Hinblick auf die außerhalb des Plangebietes liegenden schutz-
würdigen Nutzungen ist festzuhalten, dass die Immissionsrichtwerte hinsichtlich 
Schall und Geruch auch unter Berücksichtigung der zukünftig geltenden Richt-
werte bisher nicht ausgeschöpft werden und den Betrieben damit Entwicklungs-
möglichkeiten verbleiben. (Vgl. Abwägung zur Stellungnahme A I Nr. 52 1. Än-
derung) 
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Im Rahmen der Schalltechnischen Zusatzberechnung wurde zudem festgestellt, 
dass industriegebietstypische Schalleistungspegel auf den westlich des 
Schluchtwegs gelegenen Betriebsflächen an den umliegenden Immissionsorten 
zu Lärmüberschreitungen führen. 

Das mit der Planung den ansässigen Nutzungen zugeschriebene Schutzinte-
resse schränkt die Betriebe in ihrem Bestand nicht ein und ist mit Blick auf Be-
triebsentwicklungen aufgrund der bereits bestehenden Geruchsüberschreitung 
und der von RP Schalltechnik prognostizierten Lärmüberschreitung nicht unver-
hältnismäßig. Im Rahmen der Abwägung räumt die Planung den bereits vor der 
Ursprungplanung ansässigen schutzbedürftigen umliegenden Wohnnutzungen 
ein höheres Gewicht ein, als dem „freien“ Emissionsverhalten der nördlich vom  
Plangebiet nachfolgend entstandenen Gewerbebetriebe. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

e)  

 

Beschlussvorschlag 

Ergänzend zu den im Beschlussvorschlag Nr. A 3c) behandelten Eigentümerin-
teressen (Erweiterungsabsichten auf das Flurstück 102/7) liegen der Planung 
unterschiedliche Interessen zugrunde. Dieses sind insb.: 

1. Interessen der Eigentümer und ansässigen Unternehmungen  

• Erhalt der bisherigen Immissionssituation – keine eigentums-
rechtliche/immissionsschutzrechtliche Einschränkung 

• Erhalt der Erweiterungsmöglichkeiten insb. für den im Plange-
biet ansässigen immissionsschutzrechtlich genehmigten Be-
trieb Grannex 

• Gewährleistung einer wirtschaftlichen Betriebsführung und In-
vestitionssicherheit 

• Erhalt des Grundstücks-/Verkehrswertes 

2. Gemeindliche Interessen 

• Beseitigung einer geplanten „Gemengelage“ mit dem Ziel, die 
faktisch vorhandenen Nutzungen zu erhalten  

• Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung (gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse sowie Verkehrssicherheit) 

• Umweltschutz (Vermeidung von nachteiligen Umweltauswir-
kungen und Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes) 
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• Langfristige Wohnbauflächenentwicklung im Bereich Zum 
Packsholz berücksichtigen 

3. Gesamtgesellschaftliche Interessen 

• Umwelt- und Klimaschutz einschließlich Recycling/Wiederver-
wertung von Abfällen und Reduzierung Verbrauch von Primär-
rohstoffen  

• Entsorgungssicherheit 

• Nahrungsmittelsicherheit (Erhalt von Landwirtschaftsflächen) 

4. Anwohnerinteressen 

• Gewährleistung gesunder Wohnverhältnisse und Verbesse-
rung der Geruchs- und Geräuschbelastung  

Aufgabe der Gemeinde ist es, die städtebauliche Ordnung zu leiten und die sich 
divergierenden Interessen gegeneinander und untereinander abzuwägen.  

Dabei besitzen, wie vom Einwender nebenstehend aufgeführt, Planbetroffene 
regelmäßig ein schutzwürdiges Vertrauen darauf, dass die ortsrechtlichen Fest-
setzungen des Plans nicht ohne Berücksichtigung ihrer Belange geändert wer-
den. Dies gilt insb. da, wie von der Einwenderin ausgeführt, entsprechende In-
vestitionen getätigt wurden. Im Rahmen der planerischen Abwägung muss das 
private Interesse am Erhalt der bestehenden baulichen Nutzungsrechte mit den 
öffentlichen Interessen an der gewollten städtebaulichen Neuordnung abgewo-
gen werden. (Vgl. OVG NRW vom 09.10.2017 – 2 D 98 / 15.NE). Auf einen 
Fortbestand einer nunmehr über 40 Jahre alten Planung besteht allerdings kein 
Rechtsanspruch, wohl jedoch an die sachgerechte Abwägung. 

Hierzu zählt das Recht, den genehmigten und eingerichteten Gewerbebetrieb 
weiter zu betreiben. Dies kann durch die im Vorentwurf getroffenen Festsetzun-
gen der 1. Änderung grds. bereits sichergestellt werden, da die Fa. Kortkamp 
sowie die drei neu genehmigten Lagerhallen keinen Industriebetrieb darstellen 
und damit in einem Gewerbegebiet zulässig sind. Die bundesimmissionsschutz-
rechtlich genehmigte Abfallverwertungsanlage befindet sich entsprechend des 
Planentwurfes in einem Industriegebiet, sodass deren Weiterbetrieb planungs-
rechtlich abgesichert und uneingeschränkt möglich ist. Die getätigten Investitio-
nen laufen folglich auch nicht ins „Leere“, da das geschilderte Ziel der Einwen-
derin, die derzeit BImSch-rechtlich genehmigte Verwertungsmenge auszu-
schöpfen, erreicht werden kann. 

Einschränkungen hätten sich durch das im Süden festgesetzte Allgemeine 
Wohngebiet und durch das Mischgebiet ergeben. Die sich aus dem Vorentwurf 
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ergebenden Einschränkungen sind aufgrund der erfolgten Überarbeitung (siehe 
auch Beschlussvorschlag A 3d)) nicht mehr zu besorgen. 

Abwägungsbeachtlich ist wie vom Einwender ausgeführt darüber hinaus das Be-
dürfnis nach einer künftigen Betriebserweiterung der Fa. Grannex im Rahmen 
einer normalen Betriebsentwicklung. Die Einwender machen eine konkret ge-
plante Erweiterung in nördliche Richtung bis an die Iburger Straße sowie eine 
perspektivische Erweiterung auf westlich des Schluchtwegs gelegene Flächen 
geltend. Diesbezüglich wird auf das Abwägungsdokument zur 1. Änderung ver-
wiesen. Bzgl. der Erweiterungsmöglichkeiten auf dem Flurstück 102/7 wird auf 
den Beschlussvorschlag A 3c) verwiesen. 

Dem Plangeber ist bewusst, dass die Rücknahme der bisher nicht ausgeschöpf-
ten Nutzungsrechte einen eigentumsrechtlich erheblichen und ggf. teilenteig-
nenden Eingriff darstellt. Die gewerbliche Nutzung wird hierdurch am Standort 
jedoch nicht aufgehoben, sodass der Eingriff zwar einschränkend aber nicht un-
verhältnismäßig und unsachgemäß ist. Die gewerbliche Nutzbarkeit bleibt ent-
sprechend des Bestandes im Wesentlichen möglich. Die seit nunmehr über 40 
Jahren nicht ausgeschöpften Baurechte werden jedoch aufgrund der geschilder-
ten Umstände reduziert. 

Im Falle einer Änderung oder Aufhebung einer zulässigen Nutzung entstehen 
möglicherweise Entschädigungsansprüche. Diese beurteilen sich nach § 42 
BauGB. 

Gem. Abs. 2 entstehen Entschädigungsansprüche, sofern die zulässige Nut-
zung eines Grundstückes innerhalb von 7 Jahren ab Zulässigkeit aufgehoben 
oder geändert wird. Der Bebauungsplanes Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ 
ist seit dem 30.10.1981 rechtsverbindlich, sodass sich ein Entschädigungsan-
spruch nach Abs 2 nicht ergibt. 

Nach Abs. 3 kann der Eigentümer eine Entschädigung für Eingriffe in die aus-
geübte Nutzung verlangen, insb. wenn infolge der Aufhebung oder Änderung 
der zulässigen Nutzung die Ausübung der verwirklichten Nutzung oder der sons-
tigen Möglichkeiten der wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks unmöglich 
gemacht oder wesentlich erschwert wird. Da die genehmigten/ausgeübten Nut-
zungen auf den nördl. des Plangebietes liegenden Flächen durch diese Aufhe-
bung nicht eingeschränkt werden und die Nutzung auf dem Flurstück 102/7 nicht 
verändert wird, gehen Entschädigungsansprüche mit der Aufhebung nicht ein-
her. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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f)  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Gründe sowie das Planerfordernis und Planungsalternativen sind in der vor-
stehenden Abwägung sowie in der Begründung, insb. Kapitel 3 und 4 beschrie-
ben.  

Mit der Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellen-
dorf“ geht die Aufhebung der gewerblichen Baurechte im südlichen Bereich so-
wie eine Änderung der Immissionsschutzansprüche einher. In Bezug auf die 
Rücknahme der Baurechte wird auf die Beschlussvorschläge A 3c) und 3 e) ver-
wiesen. In Bezug auf die aus der Teilaufhebung einhergehenden Immissions-
schutzrechtlichen Auswirkungen wird auf den Beschlussvorschlag A 3d) verwie-
sen.  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und zurückgewiesen. 
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g)  

 

 

 

 

Zu bb) 

Bzgl. der Vorhabenbeurteilung und Genehmigung wird auf das Abwägungsdo-
kument zur 1. Änderung verwiesen. Hinsichtlich der Betriebserweiterung auf das 
Flurstück 102/7 wird auf den Beschlussvorschlag A 3c) verwiesen.  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu cc) 

Im Rahmen der Weiterbearbeitung wurde das Plangebiet zweigeteilt. Die für die 
Erweiterung vorgesehenen Flächen sind im Rahmen der Weiterbearbeitung aus 
der 1. Änderung herausgenommen und befinden sich nunmehr im Geltungsbe-
reich der Teilaufhebung. 

Hieraus resultierend ist die Festsetzung eines Mischgebietes sowie von Wald-
flächen nicht mehr vorgesehen. Die Rücknahme der gewerblichen Baufläche 
erfolgt im Rahmen dieser Teilaufhebung insbesondere in Vorbereitung auf die 
Flächennutzungsplanneuaufstellung und der bedarfsgerechten Neuverortung 
sowie zur Vermeidung von Immissionskonflikten.  

In Bezug auf die Rücknahme der Baurechte ist festzustellen, dass der Planung 
unterschiedliche Interessen zugrunde liegen. Bzgl. der Abwägung dieser wird 
auf den Beschlussvorschlag A 3c) verwiesen. Nach diesem bleibt im Rahmen 
des überabeiteten Planentwurfes zur 1. Änderung eine Zufahrt auf das Flurstück 
102/7 möglich.   

Inwieweit die angesichts einer Veränderungssperre unzulässige Rodung von ca. 
2/3 des Wäldchens Konsequenzen nach sich zieht (Lebensraumverlust, 
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artenschutzrechtliche Belange), ist parallel zu den Bauleitplanverfahren behörd-
lich zu klären.  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu dd) 

Im Rahmen der Weiterbearbeitung wird der südliche Bereich des Bebauungs-
planes Nr. 58 „Gewerbegebiet Wellendorf“ aus der 1. Änderung herausgenom-
men. Für diesen erfolgt eine Teilaufhebung, sodass südlich der 1. Änderungs-
planung keine Baugebiete mehr ausgewiesen werden. Bzgl. der damit verbun-
denen immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen wird auf den Beschlussvor-
schlag A 3d) verwiesen. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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